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Reform der Akut- und Notfallversorgung 

Gesundheitsleitsysteme (§133ff)

erweiterter  
Sicherstellungsauftrag 
(§§ 75, 87, 87a, 105)

„notdienstliche 
Akutversorgung“

+ Anforderungen an 
116117

KVen Rettungsdienst Krankenhäuser

Integrierte Notfallzentren –INZ/KINZ (§ 123ff)

erweiterter 
Leistungsanspruch 

(§§ 30, 133)
„Medizinische 
Notfallrettung“
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Medizinische Versorgung: auf der Prioritätenliste des Staates nicht mehr oben

Entwurf eines 
Beitragssatz-
stabilisierungs-
gesetzes 
(BStabG) 
Erste Lesung im 
Bundestag

Eine Zeitenwende? 

Qualle: https://www.bundestag.de/mediathek/video?videoid=7654366
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Instrument Inhalt Vergütungsregelung

Offene Sprechstunde Verpflichtung für grundversorgende Fachärzte mindestens 5 
Sprechstunden pro Woche ohne erforderliche Terminvergabe 
anzubieten

EGV (Vergütung außerhalb 
der morbiditätsbedingten 
Gesamtvergütung (MGV))

Terminvergabe über 
die Terminservice-
stellen (TSS)

TSS-Akutfall
• Standardisierte Ersteinschätzung zur Feststellung des Akutfalles
• TSS muss im Falle eines Akutfalles einen Termin bis spätestens 

zum nächsten Werktag vermitteln
TSS-Terminfall
• Vermittlung dringender Termine mit einer max. Wartezeit von 4 

Wochen (Radiologie 3 Wochen, PT-Akutbehandlung 2 Wochen)
• Überweisung mit Vermittlungscode erforderlich (diverse 

Ausnahmen) 

EGV

Zeitgestaffelte Zuschläge auf 
die Grund- und 
Versichertenpauschalen

Hausarztvermittlungs-
fall (HAFA)

Vermittlung eines Facharzttermins durch den Hausarzt innerhalb 
von 4 Tagen bzw. bis zu 35 Tagen sofern die Terminvermittlung 
durch die TSS oder eine eigenständige Terminvereinbarung durch 
den Patienten (oder eine Bezugsperson) aufgrund der 
medizinischen Besonderheit des Einzelfalls nicht angemessen oder 
nicht zumutbar ist (Begründung ab dem 24. Tag erforderlich).

Hausarzt: Zuschlag auf die 
Versichertenpauschale 
(131 Punkte)

Facharzt: EGV, Zuschläge wie 
bei TSS)Regierungsentwurf

GKV-BStabG

Komplikation durch das BStabG: Streichung der TSVG-Konstellationen
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Wirken die TSVG-Regelungen (HAFA, TSS-Fall)?
• Die Intention des Gesetzgebers war es, durch Vergütungsanreize eine schnellere Vergabe von 

Facharztterminen für Patienten mit dringendem Behandlungsbedarf zu erreichen.
 Ziel erreicht: 62 Prozent der Hausarztvermittlungsfälle und 42 Prozent der TSS-Fälle konnten innerhalb 

von 4 Tagen vermittelt werden bzw. 89 Prozent (HAFA) und 81 Prozent (TSS) innerhalb von 14 Tagen. 

• Der Gesetzgeber hat Hausarztvermittlungsfälle und TSS-Terminvermittlungen als Steuerungsinstrument 
eingeführt (Vermittlung von Facharzttermine i.d.R. unter Überweisungsvorbehalt und 
Dringlichkeitserfordernis). 
 HAFA- und TSS-Überweisungen werden gezielt eingesetzt:
 HAFA- und TSS-Fälle machen lediglich 1,7 Prozent der fachärztlichen Behandlungsfälle aus.
 HAFA-Patienten sind älter als Patienten mit regulären Überweisungen oder TSS-Patienten. HAFA- und 

TSS-Patienten haben zudem höheren und dringenderen Behandlungs- bzw. Abklärungsbedarf als 
Patienten mit regulären Überweisungen.

• Bei einem Anteil von rund 6 Millionen HAFA- und TSS-Fällen an 574 Millionen Behandlungsfällen kann ein 
Effekt auf die durchschnittliche Wartezeit aller GKV-Versicherten nicht erwartet werden. In der Literatur 
finden sich vielmehr Belege dafür, dass eine gezielte Priorisierung mittlere Wartezeiten erhöhen kann. 

• Daher sollte das Vorhaben, die extrabudgetären Vergütungsregelungen vollständig abzuschaffen, 
überdacht werden.   

https://www.zi.de/fileadmin/Downloads/Service/Veranstaltungen/Zi_insights/Zi_insights_Terminvermittlung_2026-05-27_Mangiapane.pdf
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Geplanter Mittelentzug durch BStabG: 2,4 Mrd (-24.000 Euro/Praxis)  

Quelle: https://www.zi.de/das-zi/medien/grafik-des-monats/detailansicht/april-2026 

auch Hausärzte mit durchschnittlich rd. 10.000 Euro betroffen
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Geplanter Mittelentzug durch BStabG: 2,4 Mrd (-24.000 Euro/Praxis)  

Quelle: https://www.zi.de/das-zi/medien/grafik-des-monats/detailansicht/april-2026 

Plus: langfristig wirksame Budgetierung
- OW ≤ Veränderung beitragspflichtiger Einnahmen 

minus 1,4 Prozentpunkte 
- EGV: Preis x Menge ≤ Veränderung beitragspflichtiger 

Einnahmen minus 1,4 Prozentpunkte
- MGV: Menge = Morbi-Veränderungsrate
- Notdienstliche Vergütung: unbudgetiert als 

Vorwegabzug aus der MGV
Ergebnis: kaum Ausblick auf reale Honorarsteigerungen  

UCON Einführung 23.06.2026

https://www.zi.de/das-zi/medien/grafik-des-monats/detailansicht/april-2026
https://www.zi.de/das-zi/medien/grafik-des-monats/detailansicht/april-2026
https://www.zi.de/das-zi/medien/grafik-des-monats/detailansicht/april-2026
https://www.zi.de/das-zi/medien/grafik-des-monats/detailansicht/april-2026
https://www.zi.de/das-zi/medien/grafik-des-monats/detailansicht/april-2026
https://www.zi.de/das-zi/medien/grafik-des-monats/detailansicht/april-2026
https://www.zi.de/das-zi/medien/grafik-des-monats/detailansicht/april-2026
https://www.zi.de/das-zi/medien/grafik-des-monats/detailansicht/april-2026
https://www.zi.de/das-zi/medien/grafik-des-monats/detailansicht/april-2026


8

Langfristige Problematik in allen Bereichen: Sektorale Budgetierung 

In jedem ‚Budgettopf‘ ist 
erheblicher Druck

• daher zu erwarten: 
Patientenverschiebung

• daher nicht zu erwarten: 
Flexibilisierung sektoraler 
Budgets (Geld folgt Leistung) 

Bundesrat (12.06.2026) fordert 
Ausnahmen für PT, Kinder- und 
Jugendmedizin sowie Prävention – 
sowie für schnelle Terminvergabe. 
BRegierung lehnt am 15.06.206 ab. 
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Koalitionsvertrag setzt auf Primärversorgung und digitalen Zugang: 
Wie sieht die künftige Ordnung der Versorgungstufen aus? 

Digitaler Zugang 
„Bedarfseinschätzung“

116117

Primärpraxis 
Haus- oder Kinderarzt

Fachärztliche und 
psychotherapeutische 

Versorgung

Stationäre Behandlung

Notfallversorgung
112, INZ, ZNA

Bleibt der Zugang zur 
Notfallversorgung un- 
verändert? 

24/7 Telemedizin & 
Hausbesuche

UCON Einführung 23.06.2026
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Definition 1: medizinische Notfallrettung

UCON Einführung 23.06.2026

• Entgegennahme des medizinischen 
Hilfeersuchens (ab [2029] mittels SNA), 

• die Vermittlung der erforderlichen Hilfe und 
• sofern im Einzelfall erforderlich die 

barrierefreie telefonische oder 
telemedizinische Notfallberatung 
einschließlich der telefonischen Anleitung 
lebensrettender Sofortmaßnahmen, 

• die aus medizinischen Gründen erforderliche 
Versorgung durch nichtärztliches 
Fachpersonal an dem Ort, an dem sich der 
Versicherte zum Zeitpunkt des 
rettungsdienstlichen Notfalls befindet, und 
während eines Notfalltransports 

• sowie, sofern aus medizinischen Gründen im 
Einzelfall erforderlich, eine zusätzliche 
Versorgung durch Notärzte, die auch 
telemedizinisch erbracht werden kann
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Definition 2: notdienstliche Akutversorgung

§ 75 Abs. 1b (neu)   Erweiterter Sicherstellungsauftrag
• Der Sicherstellungsauftrag … umfasst auch die jederzeit verfügbare vertragsärztliche 

Versorgung in Fällen, in denen eine unverzügliche Behandlung aus medizinischen Gründen 
erforderlich ist (Akutfall). 

• Nicht vom Sicherstellungsauftrag … umfasst ist die notfallmedizinische Versorgung im Sinne 
des § 30 Absatz 2 Nummer 2 durch Notärzte … 

• Wird die in Satz 1 genannte Versorgung nicht durch in § 95 Absatz 1 Satz 1 genannte 
vertragsärztliche Leistungserbringer im Rahmen ihrer Sprechstunden erbracht, umfasst der 
Sicherstellungsauftrag diese Versorgung nur im Umfang der jeweils unaufschiebbar 
erforderlichen Maßnahmen (notdienstliche Akutversorgung). …
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Definition 2: notdienstliche Akutversorgung 

§ 75 Abs. 1b (neu) Erweiterter Sicherstellungsauftrag
• Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung organisieren 

den Notdienst insbesondere durch
1. die Beteiligung an Integrierten Notfallzentren und Integrierten Notfallzentren für 

Kinder und Jugendliche,
2. ein telefonisches oder videounterstütztes, jederzeit verfügbares ärztliches 

Versorgungsangebot, auch durch Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, und 
3. einen jederzeit verfügbaren aufsuchenden Dienst in Fällen, in denen die in Satz 1 

genannte Versorgung nicht anderweitig erbracht werden kann. 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen können zur Durchführung … qualifiziertes 
nichtärztliches Personal einsetzen, das nach ärztlicher Anordnung und unter ärztlicher 
Verantwortung handelt. 

UCON Einführung 23.06.2026
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Ähnliche Elemente – unterschiedliche Patienten?

Mediznische Notfallrettung 

• strukturierte Ersteinschätzung

• telemedizinische Sofortintervention

• nichtärztliche Versorgung vor Ort 
sofern Transport nicht erforderlich

• Notärztliche Versorgung 
– auch telemedizinisch

• Transport 

UCON Einführung 23.06.2026

Notdienstliche Akutversorgung

• strukturierte Ersteinschätzung

• unverzügliche telemedizinische Intervention

• nichtärztliche Versorgung vor Ort (Delegation) 
sofern Regelversorgung nicht möglich

• Ärztliche Versorgung 
– auch telemedizinisch

• Verweis in Regelversorgung 
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GNotSan Modellregion Oldenburg: Charakterisierung der Einsätze

61% keine Dringlichkeit

60% kein Transport notwendig

45,7% vertragsärztliche Behandlung 
(7,2% ÄBD) 

33% Vorstellung in der Notaufnahme
Quelle: Präsentation I. Seeger, Universität Oldenburg, 30.03.3023
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Aufsuchende Versorgung bisher - Zahlengerüst 

• 2024 wurden 23,5 Mio. ärztliche Hausbesuche abgerechnet, 19,4 Mio. davon von Hausärzten 
• Die Durchführung von Hausbesuchen gilt als ein mögliches Kriterium für die Abrechenbarkeit 

von Vorhaltepauschalen für Hausarztpraxen,  das von 95% der Praxen erfüllt wird. 
• Zudem verfügen 27% der Hausarzt-Praxen über eine NäPa. 
• 2024 wurden 2,5 Mio. Hausbesuche durch NäPas abgerechnet, 

plus rd. 0,6 Mio. Hausbesuche durch MFA ohne NäPa-Status. 
• ÄBD: 2024 wurde rd. 1 Mio. Besuche im Fahrdienst abgerechnet (von rd. 8 Mio. Fällen)

• Zum Vergleich: schätzungsweise ca. 15% der rd. 7 Mio. RTW-Einsätze (ca. 1 Mio.) pro Jahr 
könnten als Indikation für Vor-Ort-Versorgung in der Notfallrettung infrage kommen. 

Hausbesuche sind nach wie vor ein relevanter Teil 
der Regelversorgung und des Bereitschaftsdienstes

UCON Einführung 23.06.2026
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Notdienstliche Akutversorgung: 
Mögliches Kompetenzprofil der Gesundheitsfachperson

UCON Einführung 23.06.2026

• Erheben von Vitalparametern und orientierende körperliche Untersuchung 
• Lagerungs- und Mobilisationsmaßnahmen (z.B. bei Stürzen oder altersbedingter 

Kraftlosigkeit)
• Katheterpflege (Blasenkatheter Spülen und Wechsel), ggf. Einläufe
• nicht invasive Wundpflege und –versorgung (inkl. Kleben) 
• Probenahmen venöses oder kapilläres Blut, Urin, Abstriche etc.
• Point-of-Care-Testing (POCT): Blutzucker, Urin
• Abgabe rezeptfreier Medikamente (z.B. Ibuprofen) sowie nach telemedizinischer 

Rücksprache Beginn/ Anpassung rezeptpflichtiger Medikation (bspw. Antibiotikum, Insulin)
• Anlegen und Übermittlung eines Elektrokardiogramms (EKG) zur telemedizinischen 

Befundung
• Fotodokumentation (mit Dienst-Tablet)
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Kernfragen

• Wann und wo gibt es einen Versorgungsbedarf für eine nichtärztliche vor-Ort-Versorgung 
zu Praxisöffnungszeiten? 

• Wer muss / kann die nichtärztliche vor-Ort Versorgung durchführen?  

• Um welche Patienten geht es in der Vor-Ort-Versorgung? 

• Welche Maßnahmen sind notwendig, um Doppelvorhaltungen zu vermeiden?

• Kann eine sinnvolle Abgrenzung gelingen zwischen 
- ‚niedrigschwelliger‘ Notfallrettung (intention to treat: nichtärztliche vor-Ort Versorgung) & 
- notdienstlicher Akutversorgung (intention to treat: nichtärztliche vor-Ort Versorgung) ?

UCON Einführung 23.06.2026
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